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 Veröffentlicht am 13.12.1979

Norm

StGB §117 Abs2

StPO §2 Abs2

Rechtssatz

In den Fällen des § 117 Abs 2 StGB liegt grundsätzlich ein O3zialdelikt vor, allerdings in der eingeschränkten Form des

Ermächtigungsdelikts (mit subsidiärer Anklageberechtigung des Beleidigten) und mit der weiteren Einschränkung, daß

der Staatsanwalt die Tat nur innerhalb der sonst dem Verletzten für das Verlangen auf Verfolgung offenstehenden Frist

verfolgen darf; weitere Beschränkungen des ö;entlichen Anklägers sind dagegen weder dem § 117 Abs 2 StGB noch

den Prozeßvorschriften zu entnehmen.
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